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Vorwort für alle

Auch dies ist ein Buch, das Spaß machen soll, aber auch Mühe machen wird. Es will 
allen, die sich dafür interessieren, was das Recht eigentlich „ist“, jedenfalls zeigen, wie 
das Recht „tickt“, wie es funktioniert.
Das Buch setzt keine Vorkenntnisse voraus, weder juristische noch philosophische. 
Es setzt noch nicht einmal voraus, dass wir alle über die gleiche „Allgemeinbildung“ 
verfügen – dafür ist unsere Gesellschaft zu bunt und divers geworden. Was das Buch 
lediglich voraussetzt, ist eine Art gute Neugier: den Wunsch, etwas Neues zu verstehen. 
(Schon Platon, der Urahn der europäischen Philosophie, hat von der philosophischen 
Neugier die bloße Sensationslust unterschieden. Die alten Griechen waren auch nicht 
anders als wir.)
Man muss dieses Buch nicht von vorn bis hinten durchlesen. Die einzelnen 
„Kapitelparagraphen“ (so nennt man das in den Verlagen) können je für sich allein 
gelesen werden. Erst recht nicht muss man das Buch „durcharbeiten“ – man soll es 
genießen. Vielleicht muss man ab und zu etwas Geduld aufbringen und „dranbleiben“. 
Aber das ist im Sport oder in der Musik nicht anders.

Am leichtesten zugänglich sind wohl § 2 (Die antike Gerichtsrhetorik), § 22 (Die 
sogenannte Relationstechnik) und § 30 (Rechtliche Richtigkeit). – Am sperrigsten: 
§ 9 (Subsumtion) und § 31 (Ethik und Ästhetik). – Die große Weichenstellung: § 3 
(Zur Rolle der Logik in der „Juristischen Methodenlehre“).

Ich würde mich freuen, wenn dieses Buch dazu beiträgt, dass wir einander immer 
wieder erst einmal zuhören – und uns erst danach beurteilen. Urteilen fällt ja umso 
leichter, je weniger man weiß. Zu viel darf man aber auch nicht wissen, und man muss 
auch nicht alles verstehen – manches ist Unsinn, und vieles ist anders, als es scheint. 
Vielleicht ist das Recht nur ein gut verkapptes Unterdrückungsinstrument? Macht euch 
ein eigenes Bild davon!
Zutiefst dankbar bin ich vielen einzelnen Menschen, aber auch der „Gesamtgesell­
schaft“. Das Buch ist nämlich von der sogenannten VolkswagenStiftung gefördert wor­
den – einer gemeinnützigen Stiftung des Privatrechts. (Sie hat mit der Firma VW nur 
insoweit etwas zu tun, als die Bundesrepublik und das Land Niedersachsen im Jahr 
1961 ihre VW-Aktien verkauft und mit dem Erlös eben diese Stiftung gegründet haben.) 
Ich hoffe, der Gesamtgesellschaft mit dieser „Kritik der juristischen Vernunft“ etwas 
Brauchbares zurückzugeben.

Greifswald, im Herbst 2025 Joachim Lege

   
Ein P.S. zum Stil: Es gibt einige „Leitmotive“, die sich durch das ganze Buch hin­
durchziehen, also immer wieder einmal auftauchen: das Corpus Iuris Civilis, der 
Spruch „nothing more pretentious“, die Aggregatzustände der Logik und so weiter. Das 
ist so gewollt, auch wenn es vielleicht ein bisschen nervt – aber das ist bei Thomas 
Mann und Richard Wagner, die für diese Technik berühmt sind, nicht anders.
P.P.S. Den juristischen Kontext des Cover-Bildes findet man in § 23 Randnummer 15.
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Vorwort für Fachphilosophen

„Ziel dieses Beitrages ist, die Verständigung zu erleichtern“ – mit diesem Satz habe 
ich 1990 meinen ersten juristischen Aufsatz begonnen. Thema war damals das Eigen­
tumsgrundrecht aus Art. 14 GG (Grundgesetz), genauer der Begriff „Enteignung“, und 
der Streit zwischen dem Bundesgerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht über 
dessen Auslegung – vor allem, wenn es um Geld geht.
Auch in diesem Buch geht es mir um Verständigung – und ich will jetzt einmal hinzu­
fügen: auf Augenhöhe. Dies gilt auch und insbesondere für das Verhältnis von Juristen 
und „Fachphilosophen“ – also solchen, die an der Universität eben nicht Jura, sondern 
Philosophie als ihr „Fach“, als ihre „Disziplin“ studiert haben. Auf Augenhöhe, das 
heißt: Ich will weder die Fachphilosophen darüber belehren, was man richtigerweise 
vom Recht zu halten hat („ich bin schließlich Jurist“), noch will ich das fachphilosophi­
sche „Wissen“ unreflektiert übernehmen und, zur Belehrung der Juristen, auf das Recht 
und die Jurisprudenz „anwenden“. Kurz und gut: Ich glaube, dass ich auch zum Bereich 
der Fachphilosophie etwas Neues beitrage, und will dies kurz zusammenfassen.

Erstens entwickle ich eine neue Theorie der Abduktion – das ist, zusätzlich zu De­
duktion und Induktion, eine weitere Form des logischen Schlussfolgerns. Zugegeben, 
dies ist ein ziemliches Spezialthema der Logik und Erkenntnistheorie, und auch der 
Entdecker der Abduktion – der US-amerikanische Philosoph Charles Sanders Peirce 
(1839-1914) – ist nach wie vor ein Geheimtipp. Interessant ist daher vor allem, was 
aus dieser Theorie folgt: Abduktion ist die Form, in der neue Ideen auf logischem 
Weg entstehen – also ohne die wohltuende Selbsttäuschung einer „Kreativität“ oder 
gar „Werterkenntnis“ und „Klugheit“ außerhalb der Logik.
Zweitens werde ich, nebenbei, die Frage beantworten, worauf die Geltung der Logik – 
also der Lehre vom folgerichtigen (und -falschen!) Schlussfolgern – eigentlich beruht. 
Warum können wir mit ihrer Hilfe gültige Schlüsse ziehen? Die Antwort ist  eine 
Kombination  von  hypothetischem  Realismus  und  Sprachphilosophie:  Die  Logik 
gründet sich auf einen doppelten Konjunktiv. Wenn es eine Realität gibt und wir alles 
Nötige über sie wüssten, dann würden sich die Gesetze der Logik (!) in the long run 
immer bewähren.
Die dritte Neuigkeit ist eine Neuinterpretation, vielleicht kann man sagen: eine 
Renaissance der Ästhetik. Ästhetik, als die dritte normative Wissenschaft neben 
Logik und Ethik, ist im ursprünglichen und umfassenden Sinn die Lehre von der 
Wahrnehmung (griechisch aisthánesthai) – von den ersten Sinneseindrücken (aua!) 
bis zur Bewertung des Ganzen (z.B. eines Tattoos oder sonstigen Kunstwerks). Als 
Leitidee dieser Ästhetik schlage ich statt Schönheit (passt schlecht auf die moderne 
Kunst) die Kategorie Gelungenheit vor.
Die vierte Neuigkeit ist eine Verbindung dessen, was ich zu Logik und Ästhetik ent­
wickelt habe, mit der Verhaltensökonomie (und Kognitionswissenschaft), so wie sie 
in den letzten Jahren geradezu Populärwissen geworden ist: Die „Welt“ ist das, was 
wir von ihr wahrnehmen, und dies ist immer in gewisser Weise „verzerrt“ (bias!), 
nämlich nur ein Ausschnitt. Umso wichtiger, dass wir versuchen, auch einmal den 
Ausschnitt der Welt, den andere Leute haben, zu verstehen.
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Und doch werden wir, fünftens, immer wieder entscheiden müssen, welcher Aus­
schnitt in welcher Hinsicht, also im Hinblick auf praktische Konsequenzen, der 
richtige ist. Da kommt dann als letzte Neuerung meine Definition von Vernunft 
oder besser Vernünftgkeit (reasonableness, ragionevolezza) ins Spiel: Vernunft heißt 
Probleme dort lösen, wo sie sich stellen. Insofern ist ein richtig verstandenes Recht 
nicht immer, aber doch oft eine gute Lösung.

Am Ende kann ich mir nicht verkneifen, ein berühmtes Zitat von Karl Marx (den 
ich sehr bewundere) abzuwandeln: Die Fachphilosophen dürfen die Welt sehr gern 
verschieden interpretieren; es kömmt aber auch darauf an, verschiedene Welten erst 
einmal zu verstehen – und dann zu schauen, was man verändern kann. Im Recht wäre 
dies vor allem: besseres Handwerk abliefern.

Greifswald, im Herbst 2025 Joachim Lege

Vorwort für Fachphilosophen
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Vorwort für Juristen

Das Wichtigste zuerst: Dies ist ein Buch, das Spaß machen soll – das habe ich auch 
schon im „Vorwort für alle“ geschrieben. Hier füge ich hinzu: Alles macht mehr Spaß, 
wenn man nicht nur tut, was man weiß, sondern auch weiß, was man tut.
Daher ist dieses Buch kein Lehrbuch im Sinn eines „Lernbuchs“, das den Stoff, den 
man zu einem Rechtsgebiet wissen muss, „examensrelevant“ und repetitoriumsgerecht 
zusammenfasst. Lehrbuch ist es aber sehr wohl in dem ganz anderen Sinn, dass es eine 
eigene „Lehre“ entfaltet, auf Latein: eine Doktrin, wie man die Dinge richtigerweise 
sehen und betreiben sollte. In diesem Fall: die juristische Methode (es gibt nur eine), 
was sie kann und was sie nicht kann (daher „Kritik“ der juristischen Vernunft).
Das Zweitwichtigste: Das Buch ist nicht überall auf dem allerneuesten Stand – das ist 
angesichts der rasanten Entwicklung, mit der sich alle Rechtsgebiete fortentwickeln, 
nicht mehr möglich. Nichtsdestoweniger habe ich mich bemüht, die drei Kerngebiete 
(Zivilrecht, Öffentliches Recht, Strafrecht) einigermaßen aktuell und gleichberechtigt 
zu Wort kommen zu lassen. Man wird sogar etwas zum Europarecht finden.
Zentrum der Neuen Juristischen Methodenlehre (NJML) ist sodann eine konsequente 
Orientierung am Vollständigen Juristischen Syllogismus (VJS). Konkret: Jede rechtliche 
Entscheidung beruht auf einer Regel, sie bezieht sich auf einen Fall, und sie hat ein 
bestimmtes Ergebnis. Diese drei Elemente – Regel, Fall, Ergebnis – müssen zusammen­
passen. Dass man sie mehr oder weniger seriös „passend machen“ kann, davon handelt 
dieses Buch.

Gegenüber den herkömmlichen Büchern zur Juristischen Methodenlehre beleuchtet 
die NJML zudem eine ganze Reihe von zusätzlichen Themen. Das sind etwa die 
Relationstechnik, mit der die Zivilgerichte ihre Fälle aufbereiten (§ 22), und die 
berühmt-berüchtigten (Prüf-)„Schemata“ (§ 23), aber auch die Themen Rechtsbera­
tung (§§ 37-37c) und Gesetzgebung (§ 38). Dass den Schlusspunkt eine Juristische 
Ästhetik (§§ 33-34) setzt – also eine Lehre von der richtigen Wahrnehmung des 
Rechts –, könnte für eine Generation, die mit gänzlich neuen Medien aufgewachsen 
ist, besonders interessant sein.

Um Vergebung muss ich viele Kollegen1 bitten. Sowohl in den materiellrechtlichen 
Fragen als auch – und noch mehr – im Bereich der Grundlagenfächer (Rechtstheorie, 
Rechtsphilosophie, herkömmliche Juristische Methodenlehren) habe ich nicht allen 
gerecht werden können. Eine eigene Doktrin muss notgedrungen ein wenig egoistisch 
sein, sie kann sich nicht mit jeder Konkurrenz so intensiv auseinandersetzen, wie diese 
es verdient hätte. Wen ich also zu barsch abgefertigt oder gar übersehen habe, bitte ich 
um Nachsicht.
Wenn ich zum Abschluss einen Wunsch für die juristische Ausbildung frei hätte, es 
wäre dieser: Macht den jungen Juristen2 mehr Mut, honoriert es doch bitte, wenn sie

1 … und Kolleg:innen, versteht sich.
2 … und Jurist:innen, versteht sich.
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sich mit guten Argumenten ihres eigenen Verstandes bedienen – auch wenn sie die 
letzte Verästelung der neuesten BGH-Rechtsprechung nicht kennen.

Greifswald, im Herbst 2025 Joachim Lege

Vorwort für Juristen
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